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Attac Factsheet: Das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen 
 

Menschenrechte sind Rechte, die jeder Person 

allein aufgrund ihres Menschseins zukommen. 

Menschenrechte begrenzen staatliche Willkür 

und fordern eine Politik zur Gewährleistung der 

Menschenrechte. Sie bilden eine normativ-

rechtliche Begrenzung für die Machtausübung 

des Staates, aber auch für das Handeln von 

Unternehmen. Zugleich bietet die Berufung auf 

die Menschenrechte 

für Politik und Wirt-

schaft eine wichtige 

Quelle der Legitimität 

ihres Handelns; beide 

wollen es deshalb ver-

meiden, mit Men-

schenrechtsverlet-

zungen in Verbindung 

gebracht zu werden.  

Auch 70 Jahre nach Verabschiedung der Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte durch 

die Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen (United Nations, UN) am 10. Dezember 

1948 bilden Menschenrechte ein emanzipatori-

sches Konzept. Denn bis heute ist das Leben 

eines großen Teils der Menschen weltweit von 

wirtschaftlicher Not und Hunger sowie von 

staatlicher Gewalt und Willkür geprägt. Auch 

die neoliberale Globalisierung orientiert sich 

nicht an den Menschenrechten, sondern am 

Leitbild der maximalen Freiheit des ökonomisch 

Stärkeren. Die Verwirklichung der Menschen-

rechte ist somit noch immer nicht selbstver-

ständlich. Um sie muss noch immer gerungen 

und Menschenrechte müssen weiterhin gegen 

Übergriffe verteidigt werden. 

Ein wichtiges aktuelles Anliegen ist es deshalb 

auch, Unternehmen in der globalen Wirtschaft 

zu einer eigenständigen Verantwortung für die 

Menschenrechte zu verpflichten. Für ein besse-

res Verständnis dieser Forderung sollen die fol-

genden Ausführungen einen groben Überblick 

über das UN-Menschenrechtssystem und die 

aktuelle Debatte über Wirtschaft und Men-

schenrechte liefern.1 

Entstehung des UN-Menschenrechtssystems  

Vor dem Hintergrund 

der humanitären Katas-

trophe des Zweiten 

Weltkriegs waren Men-

schenrechte bei der 

Gründung der UN 1945 

ein wichtiges Thema, 

und es wurden erste 

Schritte für den Aufbau 

eines umfassenden UN-Menschenrechtssys-

tems unternommen.2 Dies zeigt sich auch im 

völkerrechtlich verbindlichen Gründungsstatut 

der Staatenorganisation, der UN-Charta, zu der 

sich heute alle 193 Mitgliedstaaten bekennen. 

Menschenrechte werden darin als internatio-

nale Normen niedergelegt und beanspruchen 

universale Geltung.3 Doch von Anfang an war 

das Bekenntnis der Staatengemeinschaft zu den 

Menschenrechten überlagert von machtpoliti-

schen Gegensätzen. Insbesondere in der Zeit 

                                                           
1
 In Deutschland bietet vor allem die Internetseite des Deut-

schen Instituts für Menschenrechte (DIMR) wichtige grundsätz-
liche und aktuelle Informationen: www.institut-fuer-
menschenrechte.de 
2
 Darüber hinaus entwickelten sich regionale Menschenrechts-

systeme vor allem in Europa, Amerika und Afrika, die z. T. regio-
nalspezifische Ausprägungen der Menschenrechte betonen.  
3
 Laut Artikel 1, Ziffer 3 der UN-Charta verfolgt die Organisation 

das Ziel, „eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, 
um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kulturel-
ler und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied 
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu 
fördern und zu festigen.“ 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
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des Kalten Krieges wurden Menschenrechte 

zum ideologischen Spielball im Kampf der 

Systeme. 

Neben den Menschenrechten wurde in der UN-

Charta auch das Prinzip der nationalen Souverä-

nität einschließlich der Nichteinmischung in 

innerstaatliche Angelegenheiten (Art. 2.7 UN-

Charta) betont. Dadurch wurde bereits bei der 

Gründung der UN ein Interessenskonflikt zwi-

schen internationalem Engagement für die 

Menschenrechte und der Anerkennung natio-

nalstaatlicher Souveränität angelegt.4 Zwar 

findet der Grundsatz der Nichteinmischung aus 

völkerrechtlicher Perspektive dort eine Grenze, 

wo für die Staaten internationale Verpflichtun-

gen (bei Menschenrechten beispielsweise durch 

das Völkergewohnheitsrecht) bestehen, doch in 

der politischen Realität nutzen Regierungen 

immer wieder Artikel 2.7, um beim Vorwurf von 

Menschenrechtsverletzungen auf das Prinzip 

der Nichteinmischung in innere Angelegenhei-

ten zu verweisen.  

Auf Grundlage von Artikel 68 der UN-Charta 

wurde bereits 1946 die UN-Menschenrechts-

kommission errichtet, die bis 2006 bestand.5 

1947 beauftragte sie einen Ausschuss unter 

dem Vorsitz von Eleanor Roosevelt mit der 

Ausarbeitung der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, die dann 1948 von der UN-

Generalversammlung verabschiedet wurde. Die 

Erklärung ist völkerrechtlich nicht verbindlich, 

bestimmte Inhalte gelten aber als Völkerge-

wohnheitsrecht (z. B. Folterverbot, das über das 

                                                           
4
 Nowak, Manfred (1993): Die Vereinten Nationen und die 

Menschenrechte. In: Bielefeldt, Heiner / Deile, Volkmar / 
Thomsen, Bernd (Hg.) amnesty international – Menschenrechte 
vor der Jahrtausendwende, Frankfurt, S. 19 – 52. 
5
 Dieses für Menschenrechte wichtigste Fachorgan setzte sich 

aus 53 Staatenvertretern aus unterschiedlichen Regionen zu-
sammen. Im Laufe der Jahre wurde die Kritik an der Kommissi-
on aufgrund ihrer Parteilichkeit und der geringen Flexibilität 
immer stärker. 

Gewohnheitsrecht hinausgehend unter das 

zwingende Völkerrecht fällt (ius cogens)). Die 

Deklaration besteht aus 29 Artikeln, von denen 

19 (Art. 3-21) die politischen Rechte und bür-

gerlichen Freiheiten behandeln, sechs Artikel 

(Art. 22-27) widmen sich den wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechten, den soge-

nannten WSK-Rechten, und Artikel 29 be-

schreibt das Wechselverhältnis von Rechten 

und Pflichten der einzelnen Person. Die Berück-

sichtigung der WSK-Rechte stieß damals vor 

allem in den USA auf Widerstand. Sie spiegelt 

aber grundlegende Voraussetzungen für ein 

Leben in Würde, nämlich Freiheit und Gleich-

heit, wider. 

Aufbauend auf dieser Erklärung wurden die 

beiden zentralen Menschenrechtsverträge, der 

Internationale Pakt über politische und bürger-

liche Rechte (Zivilpakt) und der Internationale 

Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturel-

le Rechte (Sozialpakt) ausgearbeitet.6 Als völ-

kerrechtliche Verträge müssen sie durch die 

einzelnen Staaten ratifiziert und in nationales 

Recht umgesetzt werden; sie sind für die Bei-

trittsstaaten verbindlich. Die beiden Pakte (oder 

auch Konventionen) wurden 1966 von der UN-

Generalversammlung verabschiedet und traten 

1976 in Kraft. Zusammen bilden die drei Doku-

mente die sogenannte UN-Menschenrechts-

charta (Bill of Human Rights). Darauf aufbau-

end wurden weitere Menschenrechtsverträge 

ausgearbeitet (z. B. Frauenrechtskonvention, 

Kinderrechtskonvention).  

Für die Stärkung der Menschenrechte war die 

Zweite UN-Weltkonferenz für Menschenrechte, 

die 1993 in Wien stattfand, von großer Bedeu-

tung. Denn dort bekannten sich erstmals auch 

                                                           
6
 Zivilpakt 170 Mitgliedstaaten; Sozialpakt derzeit 167 Mitglied-

staaten; Stand Mai 2018. 
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alle westlichen Staaten zu den WSK-Rechten als 

einklagbare individuelle Menschenrechte und 

somit als gleichwertig zu den politischen Rech-

ten. Auch die Institutionalisierung des Men-

schenrechtsschutzes auf internationaler und 

nationaler Ebene wurde durch Wien weiter 

vorangetrieben (Office of the High Commis-

sioner for Human Rights, nationale Menschen-

rechtsinstitute). 

Definition von Menschenrechten  

Menschenrechte definieren die Schutz- und An-

spruchsrechte des Individuums gegenüber dem 

Staat, in dem die einzelne Person lebt. Z. T. wer-

den Menschenrechte nach bestimmten vulne-

rablen, d.h. verwundbaren, Gruppen wie Frau-

en, Kinder etc. aufgegliedert, für die besondere 

Politiken erforderlich sein können. Der Staat ist 

der Pflichtenträger und hauptverantwortlich für 

die Durchsetzung der Menschenrechte. Die 

staatlichen Pflichten umfassen drei Ebenen, 

nämlich 

 Menschenrechte nicht zu verletzen 

(respect) 

 Menschenrechte vor Verletzungen Dritter, 

z. B. Unternehmen, zu schützen (protect) 

 Menschenrechte durch lang- und kurzfris-

tige Maßnahmen zu gewährleisten (fulfil) 

Diese sogenannte Pflichtentrias bezieht sich auf 

politische Rechte und die WSK-Rechte gleicher-

maßen. Die Pflichten der Vertragsstaaten von 

Menschenrechtsverträgen sollten zunächst 

(auch entsprechend der Auffassung von Art. 2 

UN-Charta) nur innerhalb nationaler Grenzen 

gelten (Territorium bzw. Jurisdiktion).7 Aufgrund 

                                                           
7
 Z.B. Zivilpakt Art. 2 (1): „Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, 

die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie allen 
in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt  

unterstehenden Personen ohne Unterschied […] zu gewährleis-
ten.“ 

der Globalisierung und der damit einhergehen-

den Transnationalisierungsprozesse muss eine 

solche Auffassung jedoch als veraltet gelten. 

Deshalb wird um ein erweitertes Verständnis 

der Staatenpflichten als extraterritoriale Staa-

tenpflichten, als Verantwortung für Auswir-

kungen staatlichen Handelns und der Aktivitä-

ten von Unternehmen außerhalb der eigenen 

nationalen Grenzen, gerungen.8 

Völkerrecht 

Völkerrecht (international law) regelt die 

Beziehung zwischen Staaten in (grenzüber-

schreitenden) Angelegenheiten von gemein-

samen Interessen (z. B. Klimaabkommen). 

Staaten sind als Völkerrechtssubjekte mit 

Rechten (Aushandlung von Verträgen) und 

Pflichten (Einhaltung derselben) ausgestattet. 

Völkerrecht entsteht vor allem durch (bi- und 

multilaterale) Verträge.9 Idealerweise ist die 

Vertragseinhaltung im wechselseitigen Interes-

se der beteiligten Staaten, also eine sogenannte 

win-win Situation. Doch bei Menschenrechts-

verträgen erfolgt die Erfüllung gegenüber den 

Menschen, die auf dem jeweiligen staatlichen 

Territorium leben. Diese innerstaatliche Aus-

richtung kann eine Schwäche internationaler 

Menschenrechtsverträge darstellen. Hinzu 

kommt, dass Sanktionsmechanismen bei Ver-

stößen gegen einen ratifizierten Vertrag eher 

schwach sind.  

(Menschenrechts-)Verträge müssen durch die 

Staaten, die einem Vertrag beitreten (Ratifika-

tion), in nationales Recht umgesetzt werden. 

                                                           
8
 S. hierzu die Maastricht Principles on Extraterritorial Obliga-

tions of States in the Area of Economic, Social and Cultural 
Rights, September 2011. www.etoconsortium.org/nc/en/main-
navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5B 
downloadUid%5D=23 
9
 Andere Quellen des Völkerrechts, s. Art 38 des Statuts des 

Internationalen Gerichtshofs (IGH).  

http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
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Diese Umsetzung ist durch nationale Gesetze 

unterschiedlich geregelt.10 Zur Überwachung 

existiert für jeden Vertrag ein UN-Fachaus-

schuss, der die regelmäßig (meist 5 Jahre) 

einzureichenden Staatenberichte überprüft. 

Zusätzlich und kritisch zum offiziellen Staaten-

bericht legen zivilgesellschaftliche Organisatio-

nen häufig Parallelberichte (Schattenberichte) 

vor. Diese sind für die Arbeit der Ausschüsse 

von großer Bedeutung. Abschließend legt der 

jeweilige Ausschuss seine Bewertung der auf 

den Vertrag bezogenen Menschenrechtslage 

eines Landes in sogenannten Concluding Obser-

vations, die auch Empfehlungen für den Ver-

tragsstaat enthalten, vor. 

Darüber hinausgehend veröffentlichen viele 

Vertragsorgane sogenannte Allgemeine Bemer-

kungen (General Comments, GC,) als autoritati-

ve Auslegungen der im Vertrag niedergelegten 

Menschenrechte und Verfahren.11 Besonders 

wichtig für das Thema Wirtschaft und Men-

schenrechte ist der GC 24 des Ausschusses für 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

von 2017.12 Er behandelt vor allem die Staaten-

pflichten (national und extraterritorial), um die 

menschenrechtliche Verantwortung von Unter-

nehmen durchzusetzen. 

Einige Verträge verfügen über sogenannte Fa-

kultativprotokolle (Optional Protocols). Ein sol-

ches Protokoll muss von den jeweiligen Ver-

tragsstaaten gesondert ratifiziert werden. Es 

kann im Hauptvertrag enthaltene Sachverhalte 

eingehender regeln. Oft ermöglicht es die indi-

                                                           
10

 Zu Deutschland, s. Krajewski, Markus (2017) Schmückendes 
Beiwerk oder echte Ergänzung? Zur Wirkung der Menschen-
rechte im innerstaatlichen Recht. In: zeitschrift für menschen-
rechte (11,1), S. 8ff 
11

 Einige dieser Kommentare wurden durch das DIMR ins Deut-
sche übersetzt. 
12

 www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload 
/Publikationen/Information/Information_16_Staatenpflichten_
UN-Sozialpakt_im_Kontext_unternehmerischen_Handelns.pdf 

viduelle Beschwerdemöglichkeit nach Aus-

schöpfen des Klagewegs vor nationalen 

Gerichten.  

Neben dem Völkervertragsrecht existiert auch 

ein sogenanntes Völkergewohnheitsrecht, das 

auf einer anerkannten Praxis der Staaten ba-

siert. Zunehmende Verbreitung findet das soge-

nannte weiche Völkerrecht (soft law). Es 

kommt vor allem zum Einsatz, um bei zuwider-

laufenden Interessen Kompromisse zu errei-

chen13 und soll die häufig langwierige Aushand-

lung völkerrechtlicher Verträge vermeiden. 

Auch wenn Staaten sich zwar über Inhalte einig 

sind, aber keine umfassende Verbindlichkeit 

wünschen, werden soft law Instrumente verein-

bart. Zum soft law zählen Erklärungen und 

Dokumente wie die UN Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte (s. u.). Die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist 

als Resolution der Generalversammlung zwar 

nicht rechtlich bindend und somit nicht einklag-

bar; einige ihrer Inhalte gelten inzwischen aber 

als Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts 

und sind somit verbindlich. Soft law stellt keine 

verbindliche Selbstbindung dar, wobei dies aber 

nicht unbedingt mit Wirkungslosigkeit gleichzu-

setzen ist. In der völkerrechtlichen Diskussion 

ist die Relevanz von soft law aber umstritten. 

Wirtschaft und Menschenrechte im  

UN-Menschenrechtssystem 

Zunächst war und ist die Verantwortung von 

Unternehmen für die Achtung der Menschen-

rechte vor allem durch die staatliche Schutz-

pflicht geregelt, d. h. die jeweilige Regierung 

muss dafür Sorge tragen, dass Unternehmen 

mit Sitz auf dem jeweiligen Staatsgebiet und/ 

oder unter der jeweiligen Rechtsprechung keine 

                                                           
13

 www.rechtslexikon.net/d/soft-law/soft-law.htm 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_16_Staatenpflichten_UN-Sozialpakt_im_Kontext_unternehmerischen_Handelns.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_16_Staatenpflichten_UN-Sozialpakt_im_Kontext_unternehmerischen_Handelns.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_16_Staatenpflichten_UN-Sozialpakt_im_Kontext_unternehmerischen_Handelns.pdf
http://www.rechtslexikon.net/d/soft-law/soft-law.htm
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Menschenrechtsverletzungen begehen oder in 

solche verstrickt sind. Aber in der Praxis erweist 

sich diese Auffassung als unzureichend, denn 

Regierungen vermeiden es häufig, den Unter-

nehmen klare, an den Menschenrechten orien-

tierte Regeln vorzugeben. Zudem zeigen Trans-

nationalisierungsprozesse als Folge der wirt-

schaftlichen Globalisierung, dass eine Steue-

rung allein im Rahmen nationaler Grenzen nicht 

ausreichend ist. Hinzu kommt die gestiegene 

Macht transnationaler Unternehmen, die ihren 

Einfluss nutzen, um den neoliberalen Kurs der 

wirtschaftlichen Globalisierung durchzusetzen 

und eine verbindliche Regulierung zu vermei-

den. So fehlen menschenrechtliche Standards 

weitgehend in internationalen Handels- und 

Investitionsschutzabkommen. Doch anhaltende 

Verstöße gegen die Menschenrechte durch 

Unternehmen bis hin zu der Verstrickung in 

Menschenrechtsverbrechen verdeutlichen die 

Notwendigkeit einer eigenständigen Verpflich-

tung von Konzernen auf die Menschenrechte.  

In erster Linie sind Beschäftigte in globalen 

Wertschöpfungsketten von Verstößen gegen die 

Menschenrechte durch transnationale Unter-

nehmen betroffen. Für solche Arbeitnehme-

rInnenrechte bildet der Sozialpakt einen wichti-

gen Bezugspunkt. Die wohl wichtigste interna-

tionale Organisation, die sich für bessere 

Arbeitsbedingungen in der globalen Wirtschaft 

einsetzt, ist die Internationale Arbeitsorganisa-

tion (International Labour Organization, ILO). 

Sie wurde bereits 1919 gegründet und ist seit 

1946 eine Sonderorganisation der UN. Neben 

verschiedenen Konventionen versucht die ILO 

auch durch Erklärungen und praktische Pro-

gramme die Arbeitsbedingungen in der globa-

len Wirtschaft zu steuern. Besonders bedeut-

sam ist die Erklärung über grundlegende Prin-

zipien und Rechte bei der Arbeit vom Juni 

1998.14 Darin bestimmt die ILO vier „Kernar-

beitsnormen“ oder „grundlegende Rechte bei 

der Arbeit“. Diese Kernarbeitsnormen haben 

den Charakter von universellen Menschenrech-

ten, die für alle Länder – unabhängig vom Stand 

der wirtschaftlichen Entwicklung – Gültigkeits-

anspruch haben. Sie sind in acht ILO-Kernkon-

ventionen niedergelegt: 

 Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollek-

tivverhandlungen (Übereinkommen Nr. 87 

und 98) 

 Beseitigung der Zwangsarbeit (Überein-

kommen Nr. 29 und 105) 

 Abschaffung der Kinderarbeit (Überein-

kommen Nr. 138 und 182) 

 Verbot der Diskriminierung in Beschäfti-

gung und Beruf (Übereinkommen Nr. 111 

und 105) 

Neben ArbeitnehmerInnenrechten geht es be-

sonders beim Rohstoffabbau und bei Investitio-

nen in Land auch um die Rechte indigener Völ-

ker. Diese Rechte sind in der ILO Konvention 

169 kodifiziert, die 1991 in Kraft trat, bisher 

aber nur von 23 Staaten ratifiziert wurde.15 

2007 verabschiedete die UN-Generalversamm-

lung die Deklaration über die Rechte der indi-

genen Völker. Beide Dokumente enthalten u. a. 

Forderungen nach der freien, frühzeitigen und 

informierten Zustimmung (Free, Prior and In-

formed Consent, FPIC; in Kolumbien consulta 

previa) Indigener, um deren Rechte zu wahren 

und sie beispielsweise vor zwangsweiser Um-

siedlung zu schützen. 

Ein wesentlicher Streitpunkt in den Bemühun-

gen um menschenrechtliche Pflichten von 

                                                           
14

 www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/ kernarbeitsnor-
men/lang--de/index.htm  
15

 www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300: 
P11300_INSTRUMENT_ID:312314 

http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314
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Unternehmen, vor allem transnationaler Kon-

zerne, bezieht sich auf die Frage, ob freiwillige 

Vereinbarungen, also soft law, ausreichen oder 

ob eine völkerrechtlich verbindliche Regulie-

rung erforderlich ist.16 Diese Auseinanderset-

zung spiegelt sich auch in zwei prominenten 

UN-Instrumenten wider, nämlich den soge-

nannten UN-Normen17 einerseits und den UN 

Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte andererseits. So betonen die UN-Nor-

men zwar die grundlegende Bedeutung der 

Staatenpflichten für die Menschenrechte, 

fordern zugleich aber auch eine verbindliche 

Verantwortung der Privatwirtschaft für die 

Menschenrechte. Der Entwurf dieser Normen 

wurde 2003 vorgelegt und fand große Zustim-

mung seitens zivilgesellschaftlicher Organisatio-

nen. Bei der Privatwirtschaft und vielen Regie-

rungen stieß er jedoch auf heftige Kritik. Die 

damalige UN-Menschenrechtskommission wies 

die UN-Normen mit dem offiziellen Argument 

zurück, dass sie dieses Vorhaben nicht in Auf-

trag gegeben habe.18 Dennoch bleibt der Ansatz 

der UN-Normen auch für die derzeitige Ausar-

beitung eines völkerrechtlichen Vertrags rele-

vant. 

Trotz der Zurückweisung der UN-Normen blieb 

das Thema Wirtschaft und Menschenrechte auf 

Empfehlung des UN-Hochkommissariats für 

Menschenrechte auf der internationalen Agen-

                                                           
16

 Bereits 1974 wurde die UN Commission on Transnational 
Corporations geschaffen und erhielt den Auftrag, einen verbind-
lichen Verhaltenskodex für transnationale Unternehmen auszu-
arbeiten. Der 1979 vorgelegte Entwurf stieß jedoch auf heftigen 
Widerstand der Privatwirtschaft und vieler OECD-Regierungen. 
1992 beendete der damalige UN-Generalsekretär Boutros-Ghali 
dieses Vorhaben. 
17

 Offizieller Name: Norms on the Responsibility of Transnation-
al Corporations and Other Business Enterprises with Regard to 
Human Rights 
18

 S. dazu Brigitte Hamm: Die UN Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte – Auswirkungen auf das Menschenrechts-
regime. In: Kritische Justiz 4/2016, Jg. 49. S. 479-495, S. 486. 

da: 2005 wurde mit der Ernennung von John 

Ruggie als Sonderbeauftragter des UN-General-

sekretärs für das Thema Wirtschaft und Men-

schenrechte der Prozess für die Erarbeitung der 

UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte eingeleitet; 2011 wurde dieses soft 

law Instrument durch den UN-Menschenrechts-

rat, dem Nachfolgeorgan der UN-Menschen-

rechtskommission, einmütig angenommen. 

Dieses Instrument basiert auf drei 3 Säulen:  

1. Staatliche Schutzpflicht für die Men-

schenrechte  

2. Verantwortung von Unternehmen für die 

Menschenrechte  

3. Zugang von Opfern zu Beschwerdemög-

lichkeiten und Wiedergutmachung.19 

Die Leitprinzipien betonen das freiwillige Enga-

gement von Unternehmen für die Verantwor-

tung von Unternehmen für die Achtung der 

Menschenrechte und orientieren sich dabei am 

Konzept von Corporate Social Responsibility 

(CSR). Vor allem zwei Themen der Leitprinzipien 

sind als wichtige Neuerungen hervorzuheben 

und fließen auch in Überlegungen für einen 

völkerrechtlichen Vertrag für Wirtschaft und 

Menschenrechte ein. So wurde erstens das 

Konzept der menschenrechtlichen Sorgfalts-

pflicht eingeführt (Säule 2). Es umfasst vor al-

lem ein vierstufiges Verfahren mit Risikoanaly-

sen und Folgenabschätzungen, Ergreifen effekti-

ver Gegenmaßnahmen, Transparenz und Zu-

gang zu Wiedergutmachung. Zweitens verfolgt 

Säule 3 mit der Ausrichtung auf die Opferper-

spektive einen klaren menschenrechtlichen An-

satz, der die Rechte Betroffener betont.  
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In Orientierung an den UN Leitprinzipien wurden 2011 die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen von 1976 über-
arbeitet und enthalten nunmehr ein eigenes Menschenrechts-
kapitel. 
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Die UN-Leitprinzipien erheben durch die Ver-

knüpfung von Säule 1 (staatliche Schutzpflicht) 

und Säule 2 (freiwilliges Engagement von 

Unternehmen) den Anspruch, eine kluge Mi-

schung unterschiedlicher Regulierungsformen 

vorzunehmen. Dennoch steht dieses soft law in 

der Kritik, weil die Umsetzung auch nach sieben 

Jahren unbefriedigend bleibt und Verstöße ge-

gen die Menschenrechte durch Unternehmen 

fortbestehen. Viele Regierungen kommen ihrer 

Schutzpflicht nur ungenügend nach. So fehlen 

beispielsweise in Investitionsschutz- und 

Handelsabkommen weiterhin klare Vorgaben, 

die sicherstellen, dass Staaten im Rahmen 

solcher Abkommen ihre Menschenrechtspflich-

ten erfüllen können. Eine solche Schaffung 

‚politischer Spielräume‘ wird aber in Leitprin-

zip 9 der UN-Leitprinzipien gefordert. Viele 

Regierungen überlassen es überdies den Unter-

nehmen, wie sie ihre menschenrechtliche 

Sorgfaltspflicht definieren und diese umsetzen. 

Eine solche privatwirtschaftliche Definitionsho-

heit birgt die Gefahr einer Privatisierung des 

Menschenrechtskonzepts. 

Insgesamt zeigt sich also, dass Bemühungen für 

eine verbindliche Regulierung der menschen-

rechtlichen Verantwortung für Unternehmen 

weiter notwendig, aber auch umkämpft sind. So 

erteilte der UN-Menschenrechtsrat 2014 einer 

sogenannten Open-ended intergovernmental 

working group on transnational corporations 

and other business enterprises with respect to 

human rights (OEIGWG) das Mandat, ein ver-

bindliches Instrument zum Thema Wirtschaft 

und Menschenrechte zu erarbeiten (= "Binding 

Treaty", BT). Eine breite zivilgesellschaftliche 

Allianz, an der sich auch Attac beteiligt, unter-

stützt diese Bestrebungen. 

Ausblick 

Was also kann ein völkerrechtlicher und somit 

verbindlicher Vertrag für die Verantwortung 

von Unternehmen für die Menschenrechte 

bringen? Zunächst geht es vor allem darum, 

dass ein solcher Vertrag weltweit Betroffenen 

von Verstößen gegen die Menschenrechte 

durch Unternehmen die Möglichkeit zur Wie-

dergutmachung eröffnet. Ein solcher Vertrag 

wäre ein wichtiger Schritt zu einer Neuorientie-

rung der globalen Wirtschaft auf der Basis von 

Menschenrechtskriterien, wenn Menschenrech-

te den Vorrang vor Investitionen und Handel 

erhalten. Ein solcher Vertrag bietet aber auch 

die Chance, das Menschenrechtssystem an die 

aktuellen Bedingungen von Transnationalisie-

rungsprozessen anzupassen. Dies müsste ein-

hergehen mit der Klärung der Frage, welche 

Rolle die Staaten für den Menschenrechts-

schutz und damit verbunden die UN unter den 

Bedingungen der Globalisierung haben sollen. 

Brigitte Hamm, August 2018 
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